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Life Portfolio Germany:  
Verlust der Versicherungspolice 

Policen Nr. 									       

Erster Versicherungsnehmer 

Zweiter Versicherungsnehmer 									       

Die Versicherungspolice ist die Vertragsurkunde, welche die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien dokumentiert. Das 
Dokument enthält die wichtigsten Angaben zum Versicherungsvertrag, wie Personendaten, Versicherungsleistungen, die 
Versicherungsdauer, die eingebrachte Versicherungsprämie sowie das gewählte Bezugsrecht.

Der Versicherungsnehmer bestätigt, dass die oben aufgeführte Versicherungspolice unauffindbar ist und beantragt deren 
Aufhebung. 

Ferner bestätigt der Versicherungsnehmer, dass 
	 a) die Versicherungspolice nicht verpfändet ist oder aus einem anderen Grunde an eine Drittperson übergeben wurde
	 b) er für allfälligen Schäden haftet, der durch missbräuchliche Verwendung der aufgehobenen Police entstehen könnte
	 c) die Versicherungspolice bei Wiederauffinden der Versicherungsgesellschaft eingereicht wird.

Im Zuge einer Kündigung des Versicherungsvertrages wird keine neue Versicherungspolice ausgestellt. Bei Weiterführung des 
Vertrages erhält der Versicherungsnehmer eine neue Police mit den bisher gültigen Vertragsbestimmungen.
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